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Für die Flurstücke 1/27 und 1/82 wurden die Festsetzungen hinsichtlich der öffentlichen grünfläche, naturnaher Wald und Erhalt von Laubbäumen und Sträuchern vom OVG LG mit Urteil vom 05.10.06, Az. 9 KN 194/03 für unwirksam erklärt. Der Ursprungsplan erhält in diesen Bereichen wieder Rechtskraft

basedow
Textfeld
Anlage III zur Vorlage 30/0512/2017




